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Abt . II , Tgb .Mr . <014. Coblenz,  den 22. März 1917.

Veroi dnnng.
Au» Grund deS Gesetzes über den Belagernngszustano vom

4. 6. 1851 in der Fassung des Gesetzes vom 11. 12. 1915 br«
stimme ich für den Befehlsbereich , der Festung Coblrnz —Ehren-
breitstein:

Xcn Speditionsfirmen ist die Weiterbeförderung der bei
ihnen etwa einzeln eingehenden Postsendungens -pal '. tc) in
Sammelladungen nach Belgien verboten . Die Ber,rndung
von Stückgütern in Sammelladungen nach Belgien ist zuge¬
lassen.

Tie Verordnung der Kommandantur vom 12. 12. 1916,
Abtlg II , Nr . 19070 wird aufgehoben.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem
Jahre , beim Borliegen mildernder Umstände mit Hast odev
Geldstrafe bis zu 1500 Mart bestraft.

K»« « a»tzauiur
Der ükl»Mma«vant:

v. Luckwald,
Generalleutnant.

Vrrsrdmng betr Höchstpreise für Ka«diS.
j Auf Grund der Verordnung des BundeSratS über den

Verkehr mit Zucker im tBetrieböjahr 1916/17 vom 14. Sep¬
tember 1916 — R .-G.-Bl . S . 1032 — wird für reit Unter-
lahnkreis folgendes angeordnet:

Artikel 1

tu-  in § 10 der Verordnung des KretsanSsck>u.jeS über
den Verkehr mit Zucker vom 26. Oktober 1916 — Amtl.
Krei -b!. Nr . 254 — festgesetzten Höchstpreise für den Ver¬
kauf irn  Kandis an die Verbraucher werden wie so.gt kerad-
gesttzt.

Markiger Kandis (außer schwarz) für 1 Pfd . 44 Pfg.
Weißer Kandis für 1 Pfd . 46 Pfg .,
Schwarzer Kandis für 1 Pfd . 48 Pfg.

Artikel 2.

Tiefe Verordnung tritt mit dem Tag der Veröffentlich «^
im amtl . Kreisblatt in Kraft.

Diez,  den 19. März 1917.

. » er « reisautzichutz de» « «terlckhnrreise».

Abt . V. Nr . 4477. Coblenz.  den M . Mär » 1917.

Verordnung.
Aus Grund des 8 9b des Gesetzes über den Br .-rg^rungs-

zustand vom 4. Juni 1851 in Verbindung mit dem Gesetz
vom ' 1 Dezember 1915 betreffend Abänderung des Ge>etzes
vom 4 Juni 1851 (R .-G.-B .. S . 813) bestimme ich für den
BestwSbereich der Festung Coblenz-Ehrcnbreitstein sv.veit
der;rlbc im Bereich des 18. Armeekorps liegt — fügendes:

Es ist verboten , Wintersaat ohne Genehmigung der Kriegs-
wirischaftsstelle für die Rheinprodinz in Cob.enz umzupflü-
gen.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Verordnung wer¬
den mit Gefängnis bis zu einem Jahre , bei Voniegcn mil
dernder Umstände mit Hast oder Gclvstrafe bis zu 1500 Mf.
bestraft.

A»« m«»da»t»r Lodle «z-Ehre »dreitstet «.
Der llouruianvanl:

». Luckwald.
«ener»lt»ntu«nt.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, die gemäß vor«
stehenter Verordnung erfolgte Herabsctzung der KleinvcrlaukS-
preise für Kandis den tu Betracht kommenden Häm .ern sofort
gegen Unterschrift bekannt zu geben.

Diez,  den 19. März 1917.

Der G- rfitz«»tze de» « rei»au»sch»fse4.
lalnim

I .-Nc. II. 2891. Diez,  den 24. März 1917.

Betrifft : Ablirserung vo» Kohlrübe». ^
Ich erinnere die Herren Bürgermeister an meine Ver¬

fügung vom 4. März 1917, J .-Nr. II. 2257 - Kreisblatt
9h‘. 30 - und erwarte ihre Erledigung binnen drei Tagen.

Der Borsttzt*»e ve» « rei»a« sfch»ste».
DuderGqdt,

J
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ifn t>lr ißretft  brr ka„bWirt sch-isMche» EftjeriglliKe au# der
tfri ’tr 1917  und für Schlachtvieh . Vom 19. Mär ; 1917.

Der Bunvesrat hat auf Grund des KZ des Gesetzes über
die Ermächtigung des BunoesratS zu wirtschaftlichen Blaß-
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

» 1.
Hl > Getreide aus der Ernte des Jahres 1917 werden die

r-ichstchenden Höchstpreise festgesetzt:
Ter Preis sür Roggen darf die im % 1 9I5f 1 bei Ver¬

ordnung über Höchstpreise für Brotgetreide vom 24. Juli 19111
(Reicks -Gesetzbl. S . 829) aufgcfühttcn Preise zuzüolich 50̂ Mk.
für die Tonne nicht übersteigen.

Ter Höchstpreis für die Tonne Weizen ist M Mark höher
als der nach Abs. 2 geltende Höchstpreis ftir Roggen . Spelz
(Dinkel » Fesen) sowie Eurer und Einkorn gelten als Weizen
im Sinne dieser Vorschrift.

Ter Preis für die Tonne darf nicht übersteigen bet
Haier und Gerste 270 Mark,
ungeschältem Buchweizen 600 Mark,
geschaltem Buchweizen 860 Mark,
ungeschälter Hirse 660 Mark,
geschälter Hirse und Bruchhirfe 970 Mark.

8 2.
Ter Preis ftir die Tonne Kartoffeln aus der Ernte des

Jahres 1917 darf nicht übersteigen , wenn die Lieferung zwi¬
schen dem 1. Juli und dem 14. September 1917 elnichließ-
llch erfolgt , 160 Mark , wenn sie später erfolgt , 100 Mark.

Tie Landeszentralbchördcn oder die von ihnen bestimm¬
ten Stellen tönncn für ihren Bezirk oder Teile ihres Be-
;,;rfev mit Zustimmung der Reichskartosfelstelle den Preis
für die Zeit vom 1. bis 31. Juli 1917 einschließlich bis auf
290 Mark und für die Zeit vom 17, September 1917 ab bisj
aut 12t' Mark erhöhen ; sie können den Preis für die Zeit
kam 1 August 1917 bis zum 14. September 1917 einschließ¬
lich bis auf den vom 15 September 1917 ab geltenden Preis
lnrabfttzcn . Die Höchstpreise eines Bezirkes gelten sür die
in diesem Bezirk erzeugten .aartoffeln.

' Für die Abgabe durch den Erzeuger im Kleinderlanfe
können der Präsident des stricgSernährnngsamts sowie mit
Zustimmung der ReichSkart^ffelstclle die tm Abs. 2 Sitz l
genannten Behörden und Stellen andere Preise f-stsetzea r ' er
Anlassen.

Für die tleit vom 15 September 1917 ab setzt der Prä¬
sident des KriegsernährungöamtS ftir nicht vertei 'i?
tosfeln (Fabrikkartoffeln ) Abschläge fest.

8 3.
Ter Preis ftir die Tonne darf nicht übersteigen lei

Futterrüben aus der Ernte pes Jahres 1917 30 Mark.
Wruten (Kohlrüben , Bodeukohlrabi , Steckrüben ^ aus der

Ernte 1917 35 Mark,
Fnttermöhren ans der Ernte des Jahres 1917 50 Mark.

«4
Tn in den tj§ 1 dis 3 oder auf Grund derselben fest¬

gesetzten Höchstpreise gelten für den Verkauf durch den Erzeuger;
sie schließen die Kosten der Beförderung bis zur Verladestelle
des Ortes , von dem die Ware mit der Bahn oder ' u Wasser
versandt wird , sowie öle Kosten des Einladens daftlbst ein.

8 6.
Tie in der Verordnung über Lelfrüchte und daraus ge¬

wonnene Produkte vom 26.. Juni 1916 (Rcichs -Gesetzbl. S.
842) für Oelsrüchtc aus -der Ernte 1917 festgesetzten Preise
für 100 Kilogramm werden auf volle Mark nach vorn ab-
gerundet Sie betragen hiernach bet

Raps 70 Mark,
Rübsen 63 Mark,
Hederich und Ravisnn 47 Mark,

' Taltcr 47 Mark.
Mohn 100 Mark,
Leinsamen 59 Mark,
fäüffaiHaiiftamen 47 Mark,

Sonnenblumenkcrnen 58 Mark,
Tenfsaat 59 Mark)

9ttm 'B <rfnuf » tarn £ cMarf>t!rfyrctn,Tt burtJj b*tt
Hafter betrügt der Preis ftir 50 .VHtoßrnimrt Lebendgewi» ,
Vom 1. Mai 1917 ab § is auf weitere« bet Schweinen im
Lebendgewichte von

bis zu 60 Kilogramm 53 bis 61 Mark,
über 60 bis 70 Kilograuim 57 bis 65 Mark,
über 70 bis 85 Kilogramm 67 bis 75 Mark,
über 85 bis 100 Kilogramm 72 bis 80 Mark.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts bestimmt, wel¬
cher Preis innerhalb dieser Grenzen in den verschiedenen
Teilen des Reichs als Höchstpreis zu gelten hat . Er setzt
die Höchstpreise sür Schweine von über IM Kilogramm Le¬
bendgewicht und sür »etke (früher zur Zucht benutzte) Sauen
und Eber fest. Tie .Landeszentralbehörden oder die von
ihnen bestimmten Stellen können mit Zustimmung des Prä¬
sidenten des Kricgsernährnngsamts Abweichungen von den
Preisen für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes vor-
sckreiben. , Maßgebend ist der Höchstpreis des Bezirkes , in
dem sich die Ware zur Zeit des Vertragsabschlusses befindet.

8 7.
Beim Verkaufe von Schlachtitnoern durch den Vtehhalter

darf der Preis für 50 Kilogramm Lebendgewicht oom 1. Juli
1917 ab nicht übersteigen bei

1 gering genährten Rindern einschließlich Frefiern (Klasse
C) 55 Mark,

2. auSgemästetcn oder vo.lslcischigcn Ochsen und Kühen über
7 Jahre , Bullen über 5 Jahre und angefteischten Ochsen,
Kühen, Bullen und Färsen jedes Altert - ; Masse ß ) im
Lebendgewichte von

bis zu 5,5 Zentner 60 Aiark,
über 5,5 bis 7 Zentner 68 Mark,
über 7 bis 8,5 Zentner 72 Mart,
über 8,5 bis 10 Zentner 76 Mark,
über 10 bis 11,5 Zentner 80 Mark,
über 11,5 Zentner 85 Mark,

3. ausgemästeten H er vollfleischigen Ochsen und Kühen bis
zu 7 Jahren , Bullen bis zu 5 Jahren und Färsen (Klasse
1) 90 Mark.

Tie Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimm¬
ten Stellen können mit Zustimmung des Präsidenten de«
Kriegsernührungsamts Abweichungen don den Preisen für
ihren Bezirk ober Teile ihres Bezirkes vorschreiben, das Vieh
anderweit in die Klassen und Stufen einordnen und Zuschlägj
kür besonders fettes Vieh znlassen. Maßgebend ist der Höchst¬
preis des Bezirkes , in dem sich die Ware zur Zeit des Bei'-
nazSndschlusfeS befindet.

8 8.
Der Präsident des .Kriegsernährungsamtö erläßt die nä¬

heren Bestimmungen über die Preise ; er bestimmt , weiche
Nebenteistungen in den Preisen einbegriffen sind und welche
Vergütungen und Nebenleistungen im Höchstfälle g-'währt wer¬
den dürfen . Die Vorschriften im § 3 Abs. 4 der Verordnung
über Oelsrüchtc und daraus gewonnene Produtte vom 26 Juni
1916 (Reichs-Gefctzbl. S . 842) gelten bis zum Erlaß änder¬
weiter Bestimniungcn durch ihn auch für Oelfnichte aus der
Ernte des Jahres 1917.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann Ausnah¬
men zulasten . Er kann die Preise , soweit dies zur Sicherung
ic .ktzcitiger Ablieferung erforderlich erscheint, für bestimmts
Zeiten erhöhen oder herabsetzen; er kann besondere Bcstim-
umngen über dir Preise für den Verkauf zu Saatzwecken
ober gegen Bezugscheine treffen.

80 .
Die in dieser Verordnung sowie die aus Grund dieser Ver¬

ordnung festgesetzten Preise sind, vorbehaltlich der Vorschrift,
st 6 Abs. 1, Höchstpreise im Sinne des Gesetzes,- betreffend

Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung brr Bb-
laamtmachung vom 17. Dezember 1614 (Reichs -Gesehbl. S-
516) in Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21. Ja¬
nuar 1915 (ReichS-Gesctzbl. S . 25) und vom 23. März 1916
iRci .bs .Gesetz« . S . IM.

8 10.
Tiefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 1»

straft . D »r Reichskanzler bestimmt den Zeftvuntt des Auß»»
kmfttrrtenS.

Berlin,  den 19. März 1917.
Ter Stellvertreter ee§ Reichskanzler»

Dr. Helfferich.
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Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmatznahaien
zur Si 'ckFNiMtz der Volksernährung vom 22. Mai 1916 lR -kchs-
Kesetzbl. S . 401) wird verordnet:

Ivztdent vr»
men Mafien

* 7.
Diese Verordnung tritt mit dem 20 März 1917 *n Kraft.
Berlin,  den 13 März 1917.

Ä 3 1.
Tie Kommunakverbände haben Höchstpreise istr die Ab¬

gabe von Weizen - und Roggenmehl , das aus dem Ausland
stammt oder aus ausländischem Getreide ermahlen ist, sowie
für Brot , das ' ganz oder teilweise aus solchem Mehl herge-
stcllt ist, an Verbraucher festzusetzen Dabei dürfen die für
die Mgabe ausländischen Mehles und Brotes festgesetzten
Kleinhandelspreise nicht überschritten werden Soweit Höchst¬
preis! für die Abgabe von inländischem Mehl und Brot an
Verbraucher festgesetzt lind, gelten diese bis auf weiteres auch/

: für die im Satz 1 genannten Erzeugnisse.
An Stelle der Kommunalverbände können die Landes-

s Zentralbehörden ober die von ihnen bestimmten höheren Wer«
woltungsbehörden die Höchstpreise (Abs. 1) festsetzeu.

9 L
^ Wer Weizen- oder Roggenmehl , das aus oem Ausland

stammt oder aus - ausländischem Getreide ermahlen ist, int
Gewahrsam hat , ist verpflichtet , dem Koimnunalverbaud . in

' ' dessen Bezirk sich das Mehl befindet , die vorhandenen Men¬
gen bis zum 23 März 1917, und soweit er den Gewahrsam
nach een: 29. Mürz 1917 erlangt , binnen 3 Tagen nach der
Erlangung des Gewahrsams unter Angabe des Eigentümers
anznzeigen . Wer Verträge abschließt, kraft deren er die Lie-
jcrung von Mehl der im Satz 1 bezeichnet!» Art verlangen
kann , hat dem Kommunalderbande binnen 3 Tagen nach dem
Abschluß des Vertrags hiervon Anzeige zu erstatten

Tie Borschristeu im Abs. 1 Satz 1, 2 gelten nickt für
Mehl , das zum ■Verbrauch int eigenen Haushalt oder der
eigenen Wirtsckmst bestimmt ist, und für Mehl , welches ge¬
mäß den Vorschriften der Bekanntmachung , betreffend die
Einfuhr von Getreide , Hülsenfrüchten , Mehl und Futtermitteln
vom 11.. September 1915/4. März 1916, (Reichs-Gesetzbl.
1915, S 569, 1916 S . 147). die Zentrrl -EI -naufS^
grielkschaft m. bl H. in Berlin zu liefern ist.

Ter Stellvertreter des Reichskanzler«
Tr . Helfferich.

Bekanntmachung
über dir Bcrfütterung von Hafer an Ochsen und Zugkühe
während der Frühjahrsbestellung . Vom 26. Februar 1917.

Auf Grund des 8 6, Ms . 2 bl. 8 10 Abs. 2 a der Bekannt¬
machung über Hafer aus der Ernte 1916 vom 0. Juli 1916
(Rerchs-Gesetzbl. S . 811) und des 8 1 der Bekanntmachung
über dir Errichtung eines Kriegsernährungsamtcs vom 22.
Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 402) wird folgendes bestimmt'

t . In der Zeit vom 1. März bis 31. Mai 1917 dürfen
Utunud )iner landwirtschaftlicher Betriebe mit Genehmi¬
gung der zuständigen Behörde

a) an die zur Feldarbeit verlvendeten Ochsen,
v) an die in Ermangelung anderer Spannticre zur Feld¬

arbeit verwendeten Kühe, unter Beschränkung aus
höchstens zwei .Kühe für den einzelnen Betrieb,

j ccincu Zentner .Hafer aus ihren Vorräten verfüttern.
Wenn ein Tier nicht während des ganzen Zeitraums gehal¬
ten oder lvenn die Berfütterungsgenehmigung von der zu¬
ständigen Behörde nicht aus den ganzen Zeitraum erteilt
wird , ermäßigt sich die Menge um je ein Pfund für jeden
fehlenden Tag.

2. Die Landesbehörden bestimmen, iver als zuständige
Behörde anzusehen ist.

3. Die Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft.

9 8. Berlin , den 26. Februar 1917.

Mehl , das der Anzcigepslicht nach 8 2 Abs. 1 unterliegt,
ist tem Kommunalverband , in dessen Bezirk es >if befindet,
aus Verlangen käuflich zu überlassen.

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig , so kann das Eigen-
tjtun an dem Mehl dem Kommunalverbande durch Beschluß der
nach § 14 der Bekanntmachung über die Errichtung von Prfls-
prüsungsstellen und die Versorgungsregelnug vom 25. Sep¬
tember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 697)/4 . November 1615
(Reichs -Gesetzbi. S . 728) zuständigen Behörde übertragen wer¬
den. Das Eigentum geht über , sobald der Beschluß dem
Eigentümer oder dem Inhaber des Gewahrsams zuzeht.

8 4.
Ter Kommunalverband hat für das von ihm übernommene

Mehl einen angemessenen Uebernahmepreis zu zahlen , der
unier Berücksichtigung des von dem Verkäufer gezahlten Prei¬
ses kestzusctzen ist

lieber Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung der §8 3,
4 Abs 1 ergeben, entscheidet die im 8 3 Abs. 2 b-zeichnetel
Behörde endgültig.

8 6.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe

kl» zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Straft '» wird
bestraft:

1. wer den Höchstpreis (g l Abs. 1, 2) überschreitet:
2. wer einen anderen zum Aoschluß eines Vertrags auflvr-

dertz durch den der Höchstpreis (Nr . 1) Überschritten wird,
oder sich zum Abschluß eines folchen Vertrags erbietet:

L Iver die ihm nach 8 2 obliegenden Anzeigen nicht inner¬
halb der darin vorgeschriebenen Frist erstattet oder wissent¬
lich unrichtige oder unvouständige Angaben macht

Ter Präsident veS KriegsernährnngSamt»
von Batocki., , *

J .-Nr . II . 3169. Diez,  den 24. März 1917.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, die vor¬

stehende Bekanntmachung zur Kenntnis der Landwirte zu
bringen und mir die Anträge auf Genehmigung zur Ver¬
sinterung von Hafer vorzuleaen. Die Genehmigung kann
nur erteilt werden an Landivirte , die Hafer selbst in ihrem
Besitz haben. Die Anträge sind in Forni einer Nachweisung,
aus der

der Name des Besitzers und
die Zahl der zur Feldarbeit notwendigen Tiere (Ochsen
oder Kühe)

ersichtlich sein muß, vorzulegen. Die Nachweisungen sind
mir bis spätestens 4. April  einzurerchen.

Der Bsrfttz««Äe »c*
D « d«r» adt.

I. 2370. Diez,  den 24. März 1917.
U« die Herrc« BürgermetsteF VeS Kreise«.

Die Jahresabschlüsse der Viehversicherungsvenine sind
Ihnen nach stattgefundener Prüfung in einem Exemplar
ohne Anschreiben zugegangen. Ich ersuche, dieses an die
Percmsvorstände auSzuhändigen.

Reben der Strafe können die Vorräte an Mehl oder Brvt,
ans die sich die Zuwiderhandlung bezieht, etngezogen werv
den, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nichr

S& vAil.
I . B.

Markloff.
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t 'U Ctt &BeQävben im <Sinne bet  Bekanntmachung des
Bundes ratö , betreffend Bestimmungen zur Ausführung des
§ 7 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom
1.  März d. I . sind die Gemeindeobrigkeiten nach den Städte-
und Landgemeindeordnungen anzusehen. In Städten mit
Königlicher Polizeiverivaltung treten an die Stelle der
Gemeindeobrigkeiten die Polizeipräsidenten (Polizeidirek¬
torei!). Sollte es diesen zur Durchführung der ihnen nach
der eingangs erwähnten Bekanntmachung obliegenden Auf¬
gaben an dem erforderlichen Person ! fehlen, so haben die
Städte aus Ersuchen des Polizeipräsidenteit (Polizeidirek¬
tors ) für Bereitstellung geeigneter Hilfskräfte zu sorgen.

Ter Minister des Inner «.
Im Aufträge:
3. Jarolscn.

An dir Herren Regierungspräsidenten und den Herrn
Oberpräsldenten in Potsdam.

J .-Nr . I. 903. Diez,  den 25. März 1917.
An die Herren Viirgermeister

in Birlenbach , Diez, Bad Ems , Eppenrod, Freiendiez,
Geilnau , Hahnstätten , Holzappel, Kördors, Langenscheid.
Lohrheim, Nassau, Netzbach, Niederneisen, Oberneisen.
Öbelnhof, Ruppenrod , Weinähr , Winden, Altendiez, Cyar-
lottcuberg , Cramberg . Dörnberg , Heistenbach, Horhausen,
Kaltenholzhausen , Katzenelnbogen, Mudershausen . Scheidt,
Steinsberg und Wasenbach.

Sie trollen die Vorstände der in Ihren Gemeinden be¬
stehenden Viehversicherungsvereine ausfordern , die für das
lcz-te Geschäftsjahr aufgestellte Jahresrechnung in zweifacher
Ausfertigung nunmehr umgehend durch Ihre Vermittelung
hierher einzureichen.

Bei Vorlage der Abschlüsse ist von Ihnen noch anzuge¬
ben, wann Sie die unvermutete Kassenrevision abgehalten
und welche Mißftände Sie dabei etwa wahrgenominen haben

Ter K- ntgl« Sa»dr«lr
I.

Markloff.

J .-Nr . II. 2QW. Diez,  ban 21. FtS« i«r 1- 17.
BtkauntmaÄuna.

Der Landrs -Obst- und Weinbau-Inspektor Schilling in
Geisenheim wird , zwecks Förderung des Gemüsrbaurs in
Kleingärteir und im Felde, am

&ic ivefchckftti stunden der Domäne,rrentümterfinv fit»
bic  Werktage der Sommermonate April bis cinschfienlittr
September von 8 bis 12 tthr und für die Werktage der
Wliktcrinonate Oktober bis einschließlichMärz von 3*/, bis
12 Uhr festgesetzt worden. Am letzten Werktage der Monate
Juni , September , Dezember irnd an den beiden letzten Werk¬
tagen des Monats April bleibt die Kasse geschlossen.

Wiesbaden, den 19. Februar 1912.
Königliche Regierung,.

Abteilung für direkte Steuern , Domänen «nd
Forste« 8.

Psefser von Salomon.

Michtamtlicher Teil

Aus Provinz und Nachbargebiete«.

Donnerstag , den 29. März ds. Js ., abends 8 Uhr in
Weinähr  in der Wirtschaft N. Lrrdwig,

Freitag , den 30. März ds . Js ., abends 8 Uhr in Min¬
den  in der Wirtschaft Linschcid,

je eineil Vortrag nebst Belehrungen über
Gemüsebau

halten.
Jedem Vortrag werden sich am andern Tage vor-

mittags 9 Uhr weitere Belehrungen anschließen.
Mit Rücksicht auf die große Wichtigkeit der Borträge,

gerade in der jetzigen Kriegszeit , lade ich, namentlich die
Frauen und Mädchen, zu recht zahlreichem Besuche er¬
gebenst ein. Die Beteiligllng ist für jedermann , auch aus
den Nachbargemeinden, kostenfrei. Die Teilnehmer und Teil¬
nehmerinnen werdeg^ gebeten, Papier und Bleistift mitzu¬
bringen.

Die Herren Bürgermeister der Bortrags - wie auch Rach-
bargemeinden ersuche ich, dies sogleich in ihren Gemeinden
bekannt zu geben und auf eine zahlreiche Beteiligung hin-
zuwirken.

ftn « DrrtragSlokal ist sicher zu stellen.
Mer Land rat.
Duderstadt.

Ai  3 ‘t« Deckung von Dreidriemeubedarf im kleinen
Umfang sind nachfolgende Ausbesserungsläger im Korpsbe-
jirl errichtet worden. Dort können Riemenstücke zur Aus¬
besserung von Treibriemen unter erleichterten Bedinaunger
entnommen werden. Ferner werden die Ausbestcrungslaa^
die Sattler , soweit es sich um Riemenreparaturcn handelt,
sowie die Brunnen- und Pumpenbauer mit Treibriemen,oder
versorgen. Ausbesserungsläger: Mchard Appel, Frankfurt
(Main ), Jordanstr . 60, Carl Busse, G. m. b H., Mainz
(Bicbrichh Julius Scholtz, Siegen i. W.. Bahnst. Weidenau-
Sieg.

Fulda , 25. März. Bei einer Revision der landwirtschift-
lichen Vorräte, Nahrungsmittel usw. fand die KreiSchmmiisiou
bei dem wohlhabendenLandwirt A. Pfesscrmann in dem be¬
nachbarten Tietershan über 90 Zentner Frucht im Stroh ver¬
steckt, außerdem eine Menge feinstes Mehl, über 7 Jeiitnoy
Steck usw. vor. Pfeffermann wurde vom Landrotsamt das
Recht der Selbswersvrgung entzogen; außerdem wuroe er
zur Anzeige gebracht.

Anzeige «.

Holzverftcigernng.
Am Freitag , den 30. ds. Mts.,

nachmittags 2 Uhr
■werden im Gräflichen Forstort ' HochwaldSgehegr

1 Eichen-Nutzstamm, 1,W> Festm,
Raumm. Buchen-Rollschett,

2200 Bncheu-Wellen
Versteigert

Nassau,  den 24. März 1R.7.
Gräflich tz. b. Gr»rte»'sche»mtri.

5333»? .Holzverkauf.
Samstag , den 31. März er. in Zollhaus.  Gast¬

haus zur Eisenbahn, von IVe Uhr ab. Schutzbezirk Hahn-
stärtcn, Distrikt 38a, 39a; Kctgersberg, 42a Hoheiah Eiche:
11 Stämme 3,—5. Kl. = 7,72 'Festm., Nr. 1, 4, 18. 23, 40,
öl , 86, 109, 120, 121, 123: 9 Raumm. Scheit und Knüppel,
lg Rc.nnnn Reiser. Buche: 2 Stämme 4. Kl. --- 0,93 Festm.,
Nr. 112 and 127; 217 Raumm. Scheit und Knüppel, 310
Raumm. Reiser 3. Kl. And. Laubholz, 13 Raumm Dock-
retstg Tie Herrn Bürgermeister werden um nttSübl. Br-
kannimnchung ersucht.

'' verrstNwrttich für die SchriftleiNma« ch»^ Hei», »t » MG
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